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(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt. 
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt. 
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. 
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(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den 
Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels 
nennen. 
(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. 
(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen 
nach auf diese anwendbar sind. 
(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der 
Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche 
Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 
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(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. 
(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die 
Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des 
Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, 
daß sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und daß an die Stelle des Rechtsweges die 
Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt. 
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(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz 
verstößt. 
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 
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(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin. 
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden. 
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1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne 
Waffen zu versammeln. 
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes beschränkt werden. 
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(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. 
(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle 
eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der 
Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer 
drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des 
Bundes oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder 
besonders schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um 
strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist. 
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